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1. Fragestellung 

Der Sachstand soll eine kurze Darstellung der Maßnahmen gegen Umsatzsteuerbetrug und zu 
jüngsten Gesetzesänderungen im Umsatzsteuerrecht geben.  

2. Maßnahmen des Gesetzgebers und der Verwaltung im Bereich der Umsatzsteuer 

Der Gesetzgeber hat zuletzt die Besteuerung öffentlich-rechtlicher Unternehmen in der Umsatz-
steuer reformiert. Der Anwendungsbereich für steuerfreie Tätigkeiten wurde begrenzt, um Wett-
bewerbsverzerrungen zu Gunsten öffentlich-rechtlicher Unternehmen zu vermeiden, § 2b Um-
satzsteuergesetz.  

Um den Umsatzsteuerbetrug wirksam zu bekämpfen, haben Bund und Länder die Zentrale Daten-
bank zur Speicherung und Auswertung von Umsatzsteuerbetrugsfällen und Entwicklung von Ri-
sikoprofilen (ZAUBER) und die Länderumfassende Namensabfrage (LUNA) eingerichtet. In ZAU-
BER erfassen die Finanzämter seit dem Jahr 2001 insbesondere Daten über Betrugsfälle und da-
mit in Verbindung stehende Personen. Mit dem im Jahr 2005 eingeführten Verfahren LUNA kön-
nen sie bundesweit auf Grundinformationsdaten der Steuerpflichtigen wie Name, Anschrift und 
steuerliche Merkmale zugreifen. Wenn die Finanzämter Unternehmer steuerlich erfassen wollen, 
sind sie verpflichtet, die Daten aus beiden Systemen abzufragen. 
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